
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport 
 

Vorlage Nr. 296/11 
 
 

Betreff: 
 

Übertragung von Geschäftsanteilen der Kloster Bentlage gGmbH 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 19.07.2011 Berichterstattung

durch: 
Frau Dr. Kordfelder 
Herrn Linke 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

19       x  
Rat der Stadt Rheine 11.10.2011 Berichterstattung

durch: 
 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
1307 Kloster Bentlage 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 296/11 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Rat der Stadt Rheine 
 
1. stimmt der Übertragung des Gesellschaftsanteils des Kulturforum Rheine e. 

V. auf  den Mitgesellschafter Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e. V. zu. 
 

2. beauftragt die Vertreterin der Stadt Rheine in der Gesellschafterversamm-
lung der Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH, Frau Dr. An-
gelika Kordfelder, folgende Beschlüsse zu fassen: 
 
- Gem. § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wird die Zustimmung zur 

Übertragung des Gesellschaftsanteils des Kulturforum Rheine e. V. auf 
den Mitgesellschafter Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e. V. erteilt. 
 

- Gem. § 46 Nr. 4 GmbHG wird die Zustimmung zur Zusammenlegung der 
beiden Geschäftsanteile des Förderverein Kloster/Schloss Bentlage e. V. 
erteilt. 

 
 
Begründung: 
  
Das Kulturforum Rheine e. V. hat auf seiner Mitgliederversammlung am 31. Mai 
2011 seine Auflösung beschlossen. Nachdem der Auflösungsbeschluss gefasst 
worden war, wurde von der Mitgliederversammlung über den Geschäftsanteil des 
Kulturforum Rheine e. V. einstimmig folgende Verfügung getroffen: 
 

• Die Stadt Rheine wird gebeten, der Übertragung des Kulturforums-
Geschäftsanteils an der Kloster Bentlage gGmbH an einen der in Bent-
lage ehrenamtlich tätigen Vereine zuzustimmen. 

 
In der Gesellschafterversammlung der Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bent-
lage gGmbH am 4. Juli 2011 haben die anwesenden Gesellschafter die Verfügung 
des Kulturforum Rheine e. V. eingehend beraten und einhellig den Wunsch geäu-
ßert, den Geschäftsanteil des Kulturforum Rheine e. V. auf den Förderverein 
Kloster/Schloss Bentlage e. V. zu übertragen. Die Kosten der Übertragung sollen 
zu Lasten der Kulturell Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH gehen. 
 
Rechtliche Grundlagen: 
 
Grundsätzlich können Geschäftsanteile einer GmbH gemäß § 15 GmbH-Gesetz 
frei übertragen werden (Abs. 1). 
 
Die Übertragung ist jedoch an gewisse Formerfordernisse geknüpft. So bedarf die 
Abtretung (Übertragung) von Geschäftsanteilen durch Gesellschafter eines in no-
tarieller Form geschlossenen Vertrages (Abs. 3), gleiches gilt für das der Abtre-
tung zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft (Kauf, Schenkung); wobei eine 
Verknüpfung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft möglich ist. 
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Darüber hinaus kann durch Regelungen im Gesellschaftsvertrag die Abtretung 
der Geschäftsanteile an weitere Voraussetzungen geknüpft, insbesondere von 
der Genehmigung der Gesellschaft abhängig gemacht werden. Eine entsprechen-
de Regelung findet sich im § 14 des Gesellschaftsvertrages wieder: „die Übertra-
gung oder Verpfändung der Geschäftsanteile ... ist nur mit schriftlicher Einwilli-
gung der Gesellschaft zulässig. Die Einwilligung darf nur nach vorheriger Zu-
stimmung sämtlicher Gesellschafter erteilt werden.“ 
 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang zusätzlich, dass gemäß § 15 Abs. 2 
GmbHG jeder Geschäftsanteil seine Selbständigkeit behält. Vor diesem Hinter-
grund empfiehlt es sich die beiden Geschäftsanteile des Förderverein Klos-
ter/Schloss Bentlage e. V. zusammenzulegen. Für eine Zusammenlegung ist ge-
mäß § 46 Nr. 4 GmbHG die Zustimmung der Gesellschafterversammlung erfor-
derlich. 
 
Die Übertragung des Geschäftsanteils wird gegenüber der Gesellschaft erst mit 
der Eintragung in der zum Handelsregister eingereichten Gesellschafterliste wirk-
sam (§ 16 Abs. 1 GmbHG). 
 
 


